
73. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 18. Oktober 2019 Nummer 22

G 3229601

Glied.- Datum Inhalt Seite
 Nr.

1112 9. 10. 2019 Zwölfte Verordnung zur Änderung der Kommunalwahlordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

231 25. 9. 2019 Zweite Verordnung zur Änderung der Gutachterausschussverordnung NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

311 2. 10. 2019 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung richterlicher Aufgaben in der Arbeits-
gerichtsbarkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

2. 10. 2019 Freigabe von Flächen mit ÖVF-Zwischenfruchtanbau in 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

Wichtiger Hinweis für die Abonnenten des Gesetz- und Verordnungsblattes und/oder des Ministerial-
blattes für das Land Nordrhein-Westfalen:
Die seit dem 1. Januar 2002 unverändert gebliebenen Preise werden aufgrund der allgemeinen Kosten-
steigerungen erhöht. Ab dem 1. Januar 2020 werden folgende Bezugspreise pro Kalenderjahr berechnet: 
Gesetz- und Verordnungsblatt im Jahresabonnement 77,00 Euro, Gesetz- und Verordnungsblatt im Halb-
jahresabonnement 38,50  Euro, Ministerialblatt im Jahresabonnement 132,00  Euro, Ministerialblatt im 
Halbjahresabonnement 66,00 Euro, Preise für Einzelhefte je nach Seitenzahlen.

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.

druckreif



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 18. Oktober 2019602

1112

Zwölfte Verordnung
zur Änderung der Kommunalwahlordnung

Vom 9. Oktober 2019

Auf Grund des § 51 Absatz 1 des Kommunalwahlgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509), der zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium des In-
nern:

Artikel 1

Die Kommunalwahlordnung vom 31. August 1993 (GV. 
NRW. S. 592, ber. S. 967), die zuletzt durch  Artikel 1 der 
Verordnung vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 861) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

   „§  11 Führung des Wählerverzeichnisses, Daten-
schutz.“

 b)  Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst:

  „§ 20 Erteilung von Wahlscheinen, Datenschutz.“

 c)  Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:

   „§ 26 Inhalt und Form der Wahlvorschläge für die 
Wahlbezirke, Datenschutz.“

 d)  Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst:

   „§  32 Stimmzettel, Stimmzettelschablonen, Um-
schläge.“

 e)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt gefasst:

   „§ 41 Stimmabgabe von Wählern mit Behinderun-
gen.“

 f)  Die Angabe zu § 62 wird wie folgt gefasst:

  „§ 62 Benachrichtigung der Gewählten.“

 g)   Nach der Angabe zu § 75 e werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

   „XI b. Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr

   § 75 f Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschrif-
ten

   § 75 g Stimmbezirke, Wahlvorstände, Wahlräume, 
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung

  § 75 h Wahlscheine, Briefwahlunterlagen

   § 75 i Aufforderung zur Einreichung von Listen-
wahlvorschlägen

  § 75 j Inhalt und Form der Listenwahlvorschläge

  § 75 k Stimmzettel, Wahlurne

  § 75 l Wahlbekanntmachung

  § 75 m Ausübung der Briefwahl

   §  75 n Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses

  § 75 o Nachwahlen.“

 h)  Die Angabe zu § 78 wird wie folgt gefasst:

   „§  78 Feststellung der Bevölkerungs- und Ein-
wohnerzahlen und der Zahl der Wahlberechtig-
ten.“

 i)   Die Angabe zu den Anlagen wird wie folgt ge-
fasst:

  „Anlagen 

  Anlage 1

  Zu § 12 Absatz 7 und 8

   Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
für Unionsbürger

  Anlage 2

   Zu § 13 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, §§ 70, 75 a, 
75 g Absatz 3

  Wahlbenachrichtigung

  Anlage 3

  Zu § 13 Absatz 2 Satz 2, §§ 70, 75 a, 75 h Absatz 1

  Wahlscheinantrag

  Anlage 4

  Zu § 18 Absatz 1 Satz 2, §§ 70, 75 a, 75 f

   Beurkundung des Abschlusses des Wählerver-
zeichnisses

  Anlage 5a

  Zu § 20 Absatz 2, §§ 70, 75 a

  Wahlschein – Einzelne Wahlen

  Anlage 5b

  Zu § 20 Absatz 2, §§ 75 a, 75 h Absatz 1

   Wahlschein – Bürgermeisterwahl, Gemeinderats-
wahl, Landratswahl, Kreistagswahl und Wahl der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands 
Ruhr

  Anlage 5c

   Zu § 20 Absatz 2, § 75 Absatz 4 Satz 1, §§ 75 a, 
75 h Absatz 1

   Wahlschein – Oberbürgermeisterwahl, Ratswahl, 
Bezirksvertretungswahl und Wahl der Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr 

  Anlage 6

   Zu § 20 Absatz 4, § 32 Absatz 4, §§ 70, 75 a, 75 m 
Absatz 2 Satz 1

  Stimmzettelumschlag für die Briefwahl

  - Vorder- und Rückseite -

  Anlage 7

   Zu § 20 Absatz 4, § 32 Abs. 5, §§ 70, 75 a, 75 m 
Absatz 2 Satz 2

  Wahlbriefumschlag

  - Vorder- und Rückseite -

  Anlage 8a

  Zu § 20 Absatz 4, §§ 70, 75 a

  Merkblatt für die Briefwahl – Einzelne Wahlen

  - Vorder- und Rückseite -

  Anlage 8b

  Zu § 20 Absatz 4, §§ 75 a, 75 h Absatz 2

   Merkblatt für die Briefwahl – Gemeinderatswahl, 
Bürgermeisterwahl, Kreistagswahl, Landratswahl 
und Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr

  - Vorder- und Rückseite – 

  Anlage 8c

  Zu § 75 Absatz 4 Satz 2, §§ 75 a, 75 h Absatz 2

   Merkblatt für die Briefwahl – Ratswahl, Oberbür-
germeisterwahl, Bezirksvertretungswahl und 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr

  - Vorder- und Rückseite -
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  Anlage 9a

  Zu § 26 Absatz 4 Nummer 3, § 31 Absatz 3 Satz 3

   Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlung zur Aufstellung der Bewerber für die 
Wahlbezirke und die Reserveliste – Gemeinde-
ratswahl und Kreistagswahl

  Anlage 9b

  Zu § 72 Absatz 4 Nummer 3

   Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlung zur Aufstellung der Listenwahlvor-
schläge für die Bezirksvertretungswahl

  Anlage 9c

  Zu § 75 b Absatz 4

   Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlung zur Aufstellung des Bewerbers für das 
Amt des (Ober-)Bürgermeisters und des Landrats

  Anlage 9d

  Zu § 75 j Absatz 4 Nummer 3

   Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlung zur Aufstellung der Listenwahlvor-
schläge für die Wahl der Verbandsversammlung 
des Regionalverbands Ruhr

  Anlage 10a

  Zu § 26 Absatz 4 Nummer 3

   Versicherung an Eides statt für die Aufstellung 
der Bewerber für die Wahlbezirke und die Reser-
veliste

  Anlage 10b

  Zu § 72 Absatz 4 Nummer 3

   Versicherung an Eides statt für die Aufstellung 
der Bewerber für die Listenwahlvorschläge der 
Bezirksvertretungswahlen

  Anlage 10c

  Zu § 75 b Absatz 4

   Versicherung an Eides statt für die Aufstellung 
des Bewerbers für das Amt des (Ober-)Bürger-
meisters und des Landrats

  Anlage 10d

  Zu § 75 j Absatz 4 Nummer 3

   Versicherung an Eides statt für die Aufstellung 
der Bewerber für die Listenwahlvorschläge der 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr

  Anlage 11a

  Zu § 26 Absatz 1 Satz 1

   Wahlvorschlag für die Wahl im Wahlbezirk mit 
Zustimmungserklärung und Wählbarkeitsbe-
scheinigung

  Anlage 11b

  Zu § 31 Absatz 1 Satz 1

   Wahlvorschlag für die Reserveliste mit Zustim-
mungserklärungen und Wählbarkeitsbescheini-
gung

  Anlage 11c

  Zu § 72 Absatz 1 Satz 1

   Listenwahlvorschlag für die Bezirksvertretungs-
wahl mit Zustimmungserklärungen und Wählbar-
keitsbescheinigung

  Anlage 11d

  Zu § 75b Absatz 2

   Wahlvorschlag für die Wahl des (Ober-)Bürger-
meisters und des Landrats mit Zustimmungser-
klärung und Wählbarkeitsbescheinigung

  Anlage 11e

  Zu § 75 j Absatz 1

   Listenwahlvorschlag für die Wahl der Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr

  Anlage 12a

  Zu § 26 Absatz 4 Nummer 1

  Zustimmungserklärung (Wahlbezirksvorschlag)

  Anlage 12b

  Zu § 31 Absatz 3 Satz 5, § 72 Absatz 4 Nummer 1

   Zustimmungserklärung (Reserveliste und Listen-
wahlvorschlag)

  Anlage 12c

  Zu § 75 b Absatz 4

   Zustimmungserklärung zur Aufnahme in den 
Wahlvorschlag ((Ober-)Bürgermeister und Land-
rat)

  Anlage 12d

  Zu § 75 j Absatz 4 Nummer 1

   Zustimmungserklärung zur Aufnahme in den Lis-
tenwahlvorschlag für die Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr

  Anlage 13a

   Zu § 26 Absatz 4 Nummer 2, § 72 Absatz 4 Num-
mer 2

  Wählbarkeitsbescheinigung (Vertretungen)

  Anlage 13b

  Zu § 75 b Absatz 4

   Wählbarkeitsbescheinigung ((Ober-)Bürgermeis-
ter und Landrat)

  Anlage 13c

  Zu § 75 j Absatz 4 Nummer 2

   Wählbarkeitsbescheinigung (Wahl der Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr)

  Anlage 14a

  Zu § 26 Absatz 3 Satz 1

   Unterstützungsunterschrift für einen Wahlvor-
schlag im Wahlbezirk

  Anlage 14b

  Zu § 31 Absatz 3 Satz 2, § 72 Absatz 3 Satz 2

   Unterstützungsunterschrift für eine Reserveliste/
einen Listenwahlvorschlag

  Anlage 14c

  Zu § 75 b Absatz 3

   Unterstützungsunterschrift für einen Wahlvor-
schlag zur Wahl des (Ober-) Bürgermeisters und 
des Landrats

  Anlage 14d

  Zu § 75 j Absatz 3 Satz 2

   Unterstützungsunterschrift für einen Listenwahl-
vorschlag zur Wahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr
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  Anlage 15

   Zu § 26 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, § 72 Absatz 3 
Satz 1, §§ 75 a, 75 j Absatz 3 Satz 4

  Wahlrechtsbescheinigung

  Anlage 16

  Zu § 28 Absatz 6, §§ 70, 75 a, 75 j Absatz 7

   Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschus-
ses

  Anlage 17a

  Zu § 32 Absatz 1 Satz 1

   Stimmzettel – Gemeinderatswahl und Kreistags-
wahl

  Anlage 17b

  Zu § 73 Absatz 1

  Stimmzettel – Bezirksvertretungswahl

  Anlage 17c

  Zu § 75 c

   Stimmzettel – Wahl des (Ober-)Bürgermeisters 
und des Landrats

  Anlage 17d

  (weggefallen)

  Anlage 17e

  Zu § 75 c

   Stimmzettel – Wahl des (Ober-)Bürgermeisters 
und des Landrats bei nur einem Bewerber

  Anlage 17f

  Zu § 75 e

   Stimmzettel – Abwahl des (Ober-)Bürgermeisters 
und des Landrats

  Anlage 17g

  Zu § 75 k Absatz 2 Satz 1

   Stimmzettel – Wahl der Verbandsversammlung 
des Regionalverbands Ruhr

  Anlage 18a

  Zu § 54 Absatz 1 Satz 1, §§ 75 a, 75 n Absatz 3

   Wahlniederschrift – Bürgermeisterwahl, Gemein-
deratswahl, Landratswahl, Kreistagswahl und 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr

  Anlage 18b

  Zu §§ 74, 75 a, 75 n Absatz 3

   Wahlniederschrift – Oberbürgermeisterwahl, 
Ratswahl, Bezirksvertretungswahl und Wahl der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands 
Ruhr

  Anlage 19a

  Zu § 58 Absatz 3 Satz 1, §§ 75 a, 75 n Absatz 3

   Briefwahlniederschrift – Bürgermeisterwahl, Ge-
meinderatswahl, Landratswahl, Kreistagswahl 
und Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr

  Anlage 19b

  Zu § 58 Absatz 3 Satz 1, §§ 74, 75 a, 75 n Absatz 3

   Briefwahlniederschrift – Oberbürgermeisterwahl, 
Ratswahl, Bezirksvertretungswahl und Wahl der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands 
Ruhr

  Anlage 19c

  Zu § 75 d

   Briefwahlniederschrift – nur (Ober-)Bürgermeis-
terwahl und Landratswahl

  Anlage 20a

  Zu § 60 Satz 4, §§ 75 a, 75 n Absatz 3

   Ergänzung zur Briefwahlniederschrift – Bürger-
meisterwahl, Gemeinderatswahl, Landratswahl, 
Kreistagswahl und Wahl der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbands Ruhr

  Anlage 20b

  Zu § 60 Satz 4, §§ 74, 75 a, 75 n Absatz 3

   Ergänzung zur Briefwahlniederschrift – Oberbür-
germeisterwahl, Ratswahl, Bezirksvertretungs-
wahl und Wahl der Verbandsversammlung des Re-
gionalverbands Ruhr

  Anlage 21

  Zu § 58 Absatz 5 Satz 2, §§ 70, 75 a, 75 f

   Mitteilung des Briefwahlvorstands an den Wahl-
vorstand des Stimmbezirks

  Anlage 22

  Zu § 58 Absatz 6 Satz 2, §§ 70, 75 a, 75 f

   Empfangsbescheinigung durch den Wahlvorstand 
des Stimmbezirks

  Anlage 23

  Zu § 53 Absatz 2 Satz 1, §§ 70, 75 a, 75 f

  Schnellmeldung an den Wahlleiter

  Anlage 24a

  Zu § 53 Absatz 3

   Schnellmeldung an das für Inneres zuständige 
Ministerium (Vertretung der kreisfreien Stadt und 
des Kreises)

  Anlage 24b

  Zu § 75 d i. V. m. § 53 Absatz 3

   Schnellmeldung an das für Inneres zuständige 
Ministerium (Wahl des Oberbürgermeisters und 
des Landrats)

  Anlage 25a

  Zu § 61 Absatz 1 Satz 5, §§ 70, 75 a

   Zusammenstellung des endgültigen Wahlergeb-
nisses der allgemeinen Kommunalwahlen

  Anlage 25b

  Zu § 75 n Absatz 3

   Zusammenstellung des endgültigen Wahlergeb-
nisses der Wahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr in der Gemeinde durch 
den Wahlleiter der Gemeinde

  Anlage 25c

  Zu § 75 n Absatz 3

   Zusammenstellung des endgültigen Wahlergeb-
nisses der Wahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr durch den Wahlleiter des 
Regionalverbands Ruhr

  Anlage 26a

  Zu § 61 Absatz 5 Satz 1

   Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschus-
ses zur Feststellung des Wahlergebnisses – Ge-
meinderatswahl und Kreistagswahl
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  Anlage 26b

  Zu § 74

   Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschus-
ses zur Feststellung der Ergebnisse der Bezirks-
vertretungswahlen

  Anlage 26c

  Zu § 75 d in Verbindung mit § 61 Absatz 5 Satz 1

   Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschus-
ses zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl des 
(Ober-)Bürgermeisters und des Landrats

  Anlage 26d

  Zu § 75 n Absatz 3

   Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschus-
ses der Gemeinde zur Feststellung des Ergebnis-
ses der Wahl der Verbandsversammlung des Regi-
onalverbands Ruhr in der Gemeinde

  Anlage 26e

  Zu § 75 n Absatz 3

   Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschus-
ses des Regionalverbands Ruhr zur Feststellung 
des Ergebnisses der Wahl der Verbandsversamm-
lung im Wahlgebiet“.

2.   In § 1 Nummer 1 wird das Wort „Gesetzes“ durch die 
Wörter „Kommunalwahlgesetzes vom 30. Juni 1988 
(GV. NRW. S. 454, ber. S, 509) in der jeweils geltenden 
Fassung (im weiteren Text: des Gesetzes)“ ersetzt.

3.  § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Der Wahlausschuss des Kreises entscheidet über 
Beschwerden gegen die Zurückweisung oder Zulas-
sung von Wahlvorschlägen durch die Wahlausschüsse 
der kreisangehörigen Gemeinden. Der Landeswahl-
ausschuss entscheidet über Beschwerden gegen die 
Zurückweisung oder Zulassung von Wahlvorschlägen 
durch die Wahlausschüsse der kreisfreien Städte und 
Kreise und des Regionalverbands Ruhr sowie in allen 
Fällen, in denen die oberste Aufsichtsbehörde gegen 
die Zulassung oder Zurückweisung eines Wahlvor-
schlags Beschwerde eingelegt hat (§ 18 Absatz 4 des 
Gesetzes).“

4.   In § 3 Nummer 9 werden die Wörter „§ 46c Absatz 2 
Satz 3“ durch die Wörter „§ 46 c Absatz 1 Satz 3“ er-
setzt.

5.   In § 4 Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 
nach dem Wort „Kreiswahlen“ die Wörter „und bei 
der Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr“ eingefügt.

6.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Kreisordnung“ 
die Wörter „, §  22 des Gesetzes über den Regio-
nalverband Ruhr“ und nach dem Wort „Kommu-
nalwahlen“ die Wörter „und die Wahl der Ver-
bandsversammlung des Regionalverbands Ruhr“ 
eingefügt.

 b)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 5 wird aufgehoben.

  bb)   Die Nummern 6 und 7 werden die Nummern 
5 und 6 und die Angabe „2“ wird jeweils 
durch die Angabe „6“ ersetzt.

  cc)   Nummer  8 wird Nummer  7 und nach dem 
Wort „das“ wird das Wort „jeweilige“ einge-
fügt.

7.   In § 7 Absatz 2 werden nach dem Wort „Wahlen“ die 
Wörter „und gleichzeitiger Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr“ eingefügt.

8.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Überschrift wird das Wort „, Datenschutz“ 
angefügt.

 b)  Die folgenden Absätze 4 bis 6 werden angefügt:

   „(4) Hinsichtlich der für die Führung des Wähler-
verzeichnisses und für die Erteilung eines Wahl-
scheines verarbeiteten personenbezogenen Daten 
erfolgt die Information der betroffenen Person 
abweichend von §  5 Absatz  8 des Landesdaten-
schutzgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung, ABl. L 119 vom 
4.5. 2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; ABl. 
L 127 vom 23.5.2018 S. 2) durch die Bekanntma-
chung nach §§  9 und 26 des Gesetzes in Verbin-
dung mit § 14 dieser Verordnung.         

   (5) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthal-
tenen personenbezogenen Daten besteht abwei-
chend von § 5 Absatz 8 des Landesdatenschutzge-
setzes in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 1 und 
Absatz  3 der Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht auf Auskunft und das Recht auf Erhalt ei-
ner Kopie abschließend durch das unter den Vor-
aussetzungen des §  10 Absatz  4 des Gesetzes in 
Verbindung mit §  15 dieser Verordnung gewähr-
leistete Recht auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis und das Recht auf Anfertigen von Auszügen 
aus dem Wählerverzeichnis.

   (6) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthal-
tenen personenbezogenen Daten besteht abwei-
chend von § 5 Absatz 8 des Landesdatenschutzge-
setzes in Verbindung mit Artikel 16 und Artikel 18 
der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf 
Berichtigung und das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung abschließend durch die unter 
den Voraussetzungen des § 10 Absatz 5 und § 11 
Absatz 1 des Gesetzes in Verbindung mit § 16 die-
ser Verordnung gewährleisteten Einspruchs-
rechte.“

9.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „35.“ durch 
die Angabe „42.“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Ein-
sichtsfrist“ die Wörter „(§ 10 Absatz 4 Satz 1 des 
Gesetzes)“ eingefügt.

 c)   In Absatz 3 werden vor dem Wort „zur“ die Wör-
ter „im Wahlgebiet“ eingefügt.

 d)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „gemäß § 26 des 
Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 
(BGBl.  I S.  1084) in der jeweils geltenden 
Fassung“ durch die Wörter „nach den melde-
rechtlichen Vorschriften“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 wird die Angabe „35.“ durch die 
Angabe „42.“ ersetzt.

 e)  Absatz 8 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden das Wort „muß“ durch das 
Wort „muss“ und die Wörter „Tag der Ge-
burt“ durch das Wort „Geburtsdatum“ er-
setzt.

  bb)   In Satz 5 werden das Wort „behinderter“ ge-
strichen und nach dem Wort „Wahlberechtig-
ter“ die Wörter „mit Behinderung“ eingefügt.

10.   § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird durch die fol-
genden Nummern 5 und 5a ersetzt:

  „5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung und 
den gültigen Personalausweis, Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis, oder einen Reisepass zur 
Wahl mitzubringen, verbunden mit dem Hinweis, 
dass das Wahlrecht auch bei Verlust der Wahlbenach-
richtigung ausgeübt werden kann,

  „5a. die Belehrung, dass jeder Wahlberechtigte nach 
§ 25 des Gesetzes sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben kann,“

11.   In § 14 Nummer 3 wird die Angabe „§ 19ff.“ durch 
die Angabe „§§ 19 und 20 Absatz 2“ ersetzt.
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12.  Dem § 16 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Einlegung von Einspruch oder Be-
schwerde der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
§ 41 dieser Verordnung gilt entsprechend.“

13.   In §  17 Absatz  1 Satz  2 werden das Wort „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ und das Wort „Sätze“ 
durch das Wort „Satz“ ersetzt.

14.   In § 19 Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „behinderter“ 
gestrichen und nach dem Wort „Wahlberechtigter“ 
werden die Wörter „mit Behinderung“ eingefügt.

15.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Überschrift wird das Wort „, Datenschutz“ 
angefügt.

 b)   In Absatz  2 werden nach der Angabe „Anlage 5 
b“ die Wörter „oder der Anlage 5c“ eingefügt.

 c)   In Absatz 4 Nummer 4 werden nach der Angabe 
„8b“ die Wörter „oder der Anlage 8c“ eingefügt.

 d)  Folgender Absatz 10 wird angefügt:

  „(10) Hinsichtlich der für die Erteilung von Wahl-
scheinen verarbeiteten personenbezogenen Daten 
besteht im Zeitraum von der Zulassung der Wahlvor-
schläge bis zum Ablauf des Wahltages abweichend 
von §  5 Absatz  8 des Landesdatenschutzgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 16 und Artikel 18 der Daten-
schutz-Grundverordnung das Recht auf Berichti-
gung und das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung abschließend nach Maßgabe des §  9 Absatz  2 
des Gesetzes in Verbindung mit §§ 19 und 23 dieser 
Verordnung.“

16.   In § 23 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „bekanntgege-
ben“ durch das Wort „bekanntgeben“ ersetzt.

17.   In §  24 Satz  2 Nummer  1 werden die Wörter „48. 
Tage vor der Wahl“ durch das Wort „Stichtag“ er-
setzt.

18.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Überschrift das Wort „, Datenschutz“ ange-
fügt.

 b)   In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung)“ durch die Wörter „Geburtsda-
tum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), 
E-Mail-Adresse oder Postfach“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift 
auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig. 
Leistet ein Wahlberechtigter mehrere Unterstüt-
zungsunterschriften für verschiedene Wahlvor-
schläge mit unterschiedlichem oder gleichem Da-
tum, kommt es für die Gültigkeit ausschließlich 
auf die Reihenfolge der Vorlage durch die Wahl-
vorschlagsträger bei der Gemeinde an, die die 
Wahlberechtigung bescheinigt. Gültig ist die zu-
erst vorgelegte Unterstützungsunterschrift. Die 
gleichzeitige Unterzeichnung einer Reserveliste 
bleibt unberührt. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch den Bewerber ist zulässig.“

 d)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Hinsichtlich der in Wahlvorschlägen enthal-
tenen personenbezogenen Daten besteht im Zeit-
raum vom Ablauf der Frist für die Einreichung 
der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltages 
abweichend von §  5 Absatz  8 des Landesdaten-
schutzgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 und 
Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht auf Berichtigung und das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung abschließend durch 
das unter den Voraussetzungen des § 18 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes in Verbindung mit § 27 dieser 
Verordnung gewährleistete Mängelbeseitigungs-
verfahren.“

19.   In § 27 Absatz 4 werden die Wörter „Tag der Geburt, 
Geburtsort und Anschrift“ durch die Wörter „Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse 
oder Postfach“ ersetzt.

20.  Dem § 28 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

  „Ist das Kennwort eines Einzelbewerbers (§  26 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1) dem demokratischen Wahl-
verfahren unangemessen oder ist es geeignet, Ver-
wechslungen mit anderen Wahlvorschlägen hervor-
zurufen, so erhält der Wahlvorschlag den Nachnamen 
des Bewerbers als Kennwort.“

21.  § 30 wird wie folgt gefasst:

  „§  30 Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die 
Wahlbezirke

  Der Wahlleiter macht die für die Wahlbezirke zuge-
lassenen Wahlvorschläge mit den in §  26 Absatz  1 
Satz  2 Nummer  1 und Nummer  2 Halbsatz 1 be-
zeichneten Angaben mit Ausnahme der Staatsange-
hörigkeit bekannt. Statt des Geburtsdatums ist je-
doch jeweils nur das Geburtsjahr und statt der voll-
ständigen Anschrift sind der Wohnort mit 
Postleitzahl und die E-Mail-Adresse oder das Post-
fach der Bewerber anzugeben. Weist ein Bewerber 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem 
Wahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach den melderechtlichen Vor-
schriften eingetragen ist, ist anstelle von Wohnort 
und E-Mail-Adresse oder Postfach eine Erreichbar-
keitsanschrift zu verwenden, die sich ebenfalls aus 
der Angabe einer Gemeinde mit Postleitzahl und ei-
ner E-Mail-Adresse oder eines Postfachs zusammen-
setzt.“

22.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift “ 
durch die Wörter „Geburtsdatum, Geburtsort, An-
schrift, E-Mail-Adresse oder Postfach“ ersetzt.

 b)   In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Tages der 
Geburt“ durch das Wort „Geburtsdatums“ ersetzt 
und nach dem Wort „Geburtsjahr“ die Wörter 
„und statt der vollständigen Anschrift sind der 
Wohnort mit Postleitzahl und die E-Mail-Adresse 
oder das Postfach“ eingefügt.

 c)   In Absatz  5 werden nach dem Wort „Zulassung“ 
die Wörter „sowie die Beschwerde“ eingefügt.

23.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „und“ durch das 
Wort „, Stimmzettelschablonen,“ ersetzt.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden die Wörter „der Anschrift 
(Hauptwohnung) die Erreichbarkeitsan-
schrift“ durch die Wörter „des Wohnortes die 
Gemeinde der Erreichbarkeitsanschrift mit 
Postleitzahl“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Zur Verwendung von Stimmzettelschablonen 
wird die rechte obere Ecke des Stimmzettels 
abgeschnitten.“

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Wahlleiter setzt auf dem Stimmzettel die 
Nummernfolge der Parteien, Wählergruppen und 
Einzelbewerber nach der Anzahl der Stimmen 
fest, die sie bei der letzten Wahl zur Vertretung 
des Wahlgebiets erreicht haben. An erster Stelle 
wird die höchste und danach jeweils die näch-
stgrößte Stimmenzahl berücksichtigt. Parteien, 
Wählergruppen und Einzelbewerber, die bei der 
letzten Wahl zur Vertretung des Wahlgebiets keine 
Stimmen errungen oder nicht teilgenommen ha-
ben, erhalten die nächstfolgenden Nummern nach 
der Reihenfolge ihrer Namen im Alphabet. Betei-
ligt sich eine Partei oder Wählergruppe in einem 
Wahlbezirk nicht mit einem Wahlvorschlag oder 
wurde der Wahlvorschlag zurückgewiesen, so ent-
fällt auf dem Stimmzettel dieses Wahlbezirks die 
Nummer dieser Partei oder Wählergruppe, ohne 
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dass ein Leerraum auf dem Stimmzettel bleibt. 
Entsprechendes gilt für Wahlvorschläge von Ein-
zelbewerbern.“

 d)   In Absatz  5 wird das Wort „rot“ durch das Wort 
„hellrot“ ersetzt.

 e)  Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.

 f)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Der Wahlleiter beschafft die erforderlichen 
Stimmzettelschablonen für blinde und sehbeein-
trächtigte Menschen (§ 23 Absatz 1 Satz 1 des Ge-
setzes) nebst akustischer Wiedergabe aller Wahl-
vorschläge auf den Stimmzetteln in Zusammenar-
beit mit den Blindenverbänden, die ihre 
Bereitschaft zur Herstellung und zum Versand er-
klärt haben. Dazu werden den Blindenverbänden 
Muster der Stimmzettel unverzüglich nach ihrer 
Fertigstellung zur Verfügung gestellt. Der Wahllei-
ter einer kreisangehörigen Gemeinde kooperiert 
im Bedarfsfall mit dem Wahlleiter des Kreises 
und den Wahlleitern der anderen kreisangehöri-
gen Gemeinden. Den Blindenverbänden sind die 
für Herstellung und Versand der Stimmzettel-
schablonen notwendigen Kosten zu erstatten.“

24.  § 34 a wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 3 wird das Wort „behinderten“ durch die 
Wörter „Menschen mit Behinderung“ ersetzt.

 b)   In Satz 4 werden die Wörter „Gemeindebehörden 
teilen“ durch die Wörter „Gemeindebehörde teilt“ 
ersetzt. 

25.  § 35 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) In jedem Wahlraum richtet der Bürgermeister 
eine oder mehrere Wahlkabinen mit Tischen ein, in 
denen jeder Wähler den oder die Stimmzettel unbe-
obachtet kennzeichnen und falten kann. Der Zugang 
zur oder zu den Wahlkabinen muss vom Tisch des 
Wahlvorstandes aus überblickt werden können. Als 
Wahlkabine kann auch ein nur durch den Wahlraum 
zugänglicher Nebenraum dienen, wenn dessen Ein-
gang vom Tisch des Wahlvorstands aus überblickt 
werden kann.“

26.  § 36 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  1 wird folgender Absatz  1vorange-
stellt:

   „(1) Die Gemeindebehörde stellt die erforderli-
chen Wahlurnen zur Verfügung.“

 b)   Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Ab-
sätze 2 und 3.

 c)  In Absatz 3 wird folgender Satz 2 eingefügt:

   „Sollte das Fassungsvermögen einer Wahlurne 
nicht ausreichen, kann eine zweite Wahlurne im 
Wahlraum verwendet werden.“

27.  § 40 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 

   „In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder 
gefi lmt werden.“ 

 b)  Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzu-
weisen, der

  1.   nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
und keinen Wahlschein besitzt,

  2.   sich auf Verlangen des Wahlvorstandes nicht 
ausweisen kann oder die zur Feststellung der 
Identität erforderlichen Mitwirkungshandlun-
gen verweigert,

  3.   keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im 
Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk 
(§ 22) befi ndet, es sei denn, es wird festgestellt, 
dass er nicht im Wahlscheinverzeichnis einge-
tragen ist,

  4.   bereits einen Stimmabgabevermerk im Wähler-
verzeichnis hat (§  42), es sei denn, er weist 
nach, dass er noch nicht gewählt hat,

  5.   seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine 
gekennzeichnet oder gefaltet oder so gefaltet 
hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist,

  6.   seinen Stimmzettel mit einem äußerlich sicht-
baren, das Wahlgeheimnis offensichtlich ge-
fährdenden Kennzeichen versehen hat,

  7.   für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahl-
kabine fotografi ert oder gefi lmt hat oder

  8.   für den Wahlvorstand erkennbar einen oder 
mehrere nicht amtlich hergestellte Stimmzettel 
abgeben oder mit einem Stimmzettel einen 
weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen 
will.“

 c)   In Absatz  5 Satz  2 wird die Angabe „Buchstabe 
a“ durch die Angabe „Nummer 1“ ersetzt.

 d)   In Absatz 7 wird die Angabe „Buchstabe d“ durch 
die Wörter „Nummer 5 bis 8“ ersetzt.

28.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „behinder-
ter Wähler“ durch die Wörter „von Wählern mit 
Behinderungen“ ersetzt.

 b)   In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Sehbehinderte“ 
durch die Wörter „sehbeeinträchtigte Menschen“ 
ersetzt.

29.   In § 50 Satz 2 wird nach dem Wort „und“ das Wort 
„anschließend“ eingefügt.

30.  Dem § 53 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) Meldewege und informationstechnische Systeme 
zur Erfassung, Verarbeitung und Präsentation von 
Ergebnisdaten sind durch geeignete Maßnahmen der 
Informationssicherheit gegen Einfl ussnahmen von 
außen zu schützen.“

31.  § 56 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden im Spiegelstrich 2 die 
Wörter „Ortes und“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden nach dem Wort „entspre-
chend“ die Wörter „, wobei an die Stelle des 
Wahlvorstands Bedienstete der Gemeindebe-
hörde treten“ eingefügt.

  bb)   In Satz  2 werden die Wörter „behinderter 
Wähler“ durch die Wörter „von Wählern mit 
Behinderung“ ersetzt.

 c)   In Absatz  3 Satz  3 werden nach dem Wort „ent-
sprechend“ ein Komma und die Wörter „wobei an 
die Stelle des Wahlvorstands Bedienstete der Ge-
meindebehörde treten“ eingefügt.

32.   In § 57 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „soviel“ durch 
die Wörter „so viele“ ersetzt.

33.   In §  59 Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „und“ nach 
dem Wort „entnommen,“ gestrichen.

34.   In § 61 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „25“ durch 
die Angabe „25a“ ersetzt.

35.  § 62 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „und An-
nahme der Wahl“ gestrichen.

 b)  Satz 1 wird aufgehoben.

 c)  Der neue Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

    „Bei der Benachrichtigung der am Wahltag 
Gewählten weist der Wahlleiter darauf hin, 
dass“ 

  bb)  Die Nummern 1 und 2 werden aufgehoben.

  cc)   Die Nummern 3 bis 6 werden die Nummern 1 
bis 4.
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  dd)   Nummer  7 wird Nummer  5 und die Wörter 
„dem Eingang der Annahmeerklärung, im 
Falle der Nummer 1 mit Fristablauf,“ werden 
durch die Wörter „der Feststellung der Wahl 
durch den Wahlausschuss“ ersetzt.

36.   In § 63 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „der An-
nahme oder“ durch das Wort „einer“ ersetzt.

37.  § 65 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Satzteil vor Nummer  1 wird das Wort 
„Einspruchserheber“ durch das Wort „Ein-
spruchsführer“ ersetzt.

 b)   In Nummer 3 werden die Wörter „die Wahl ange-
nommen“ durch die Wörter „das Mandat angetre-
ten“ ersetzt.

38.   In § 69 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und die 
Annahme der Wahl (§ 36 des Gesetzes, § 62)“ gestri-
chen.

39.   In § 70 wird die Angabe „II.“ durch die Angabe „I.“ 
ersetzt.

40.   In §  71 Satz  2 wird das Wort „wieviel“ durch die 
Wörter „wie viele“ ersetzt.

41.  § 72 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift“ 
durch die Wörter „Geburtsdatum, Geburtsort, An-
schrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder 
Postfach“ ersetzt.

 b)   In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „Tages der 
Geburt“ durch das Wort „Geburtsdatums“ ersetzt, 
das Wort „jedoch“ gestrichen und nach dem Wort 
„Geburtsjahr“ die Wörter „und statt der vollstän-
digen Anschrift sind der Wohnort mit Postleitzahl 
und die E-Mail-Adresse oder das Postfach“ einge-
fügt.

42.   § 73 Absatz 2 Satz 3 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:

  „An erster Stelle wird die höchste und danach je-
weils die nächstgrößte Stimmenzahl berücksichtigt. 
Parteien und Wählergruppen, die bei der letzten 
Wahl der Bezirksvertretung keine Stimmen errungen 
oder nicht teilgenommen haben, erhalten die nach-
folgenden Nummern nach der Reihenfolge ihrer Na-
men im Alphabet.“

43.  § 74 wird wie folgt gefasst:

 „§ 74 Anwendung einzelner Bestimmungen

 Es gelten

 1.  § 12 mit der Maßgabe, dass

  a)   in Absatz 5 Satz 1 Buchstabe a an die Stelle 
des Wahlbezirks der Stadtbezirk tritt und

  b)  Absatz 6 keine Anwendung fi ndet;

 2.   § 13 Absatz 2 Nummer 8, § 20 Absatz 4 Satz 1, 
Absatz  7 Satz  3 und Absatz  8 Satz  3, §  21 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 mit der Maßgabe,

   dass an die Stelle des Wahlbezirks jeweils der 
Stadtbezirk tritt;

 3.  § 33 mit der Maßgabe, dass

  a)   in Absatz  1 Satz  2 Nummer  1 an die Stelle 
der Wahlbezirke die Stadtbezirke treten,

  b)   an die Stelle des Hinweises in Absatz  1 
Satz  2 Nummer  4 der Hinweis darauf tritt, 
dass der Wähler bei der Stimmabgabe den 
Listenwahlvorschlag, dem er seine Stimme 
geben will, durch Ankreuzen oder auf andere 
Weise in der dafür vorgesehenen Spalte 
kennzeichnen muss, und

  c)  Absatz 2 Satz 3 keine Anwendung fi ndet;

 4.   § 45 Absatz 1, § 46 Absatz 1 und § 48 Absatz 1 
mit der Maßgabe,

   dass an die Stelle des für einen Wahlbezirk gülti-
gen Wahlscheins jeweils der für einen Stadtbe-
zirk gültige Wahlschein tritt;

  5.  § 49 Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe,

    dass an die Stelle der Zahlen nach Nummer 4 
und 5 die Zahlen der für die einzelnen Lis-
tenwahlvorschläge abgegebenen gültigen 
Stimmen treten;

  6.   §  51 Absatz  1 Nummer  1, Absatz  2 Satz  2, 
Absatz  4, Absatz  5 Satz  2 und Absatz  6 
Satz 1 sowie § 52 Absatz 1 Buchstabe a und b 
und Absatz 2 mit der Maßgabe,

    dass an die Stelle der Bewerber jeweils die 
Listenwahlvorschläge treten;

  7.  § 53 mit der Maßgabe, dass

   a)  die Meldung nach Absatz  2 anstelle der 
Angaben nach Satz 2 Nummer 5 die Zah-
len der für die einzelnen Listenwahlvor-
schläge abgegebenen gültigen Stimmen 
enthält und

   b) Absatz 3 keine Anwendung fi ndet;

  8.  § 54 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe,

    dass über die Wahlhandlung eine Wahlnie-
derschrift nach dem Muster der Anlage 18 b 
aufgenommen wird;

  9.  § 55 Absatz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe,

    dass der Wahlvorsteher die gültigen Stimm-
zettel nach Listenwahlvorschlägen zu ordnen 
und zu bündeln hat;

  10. § 57 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe,

    dass an die Stelle der Wahlbezirke jeweils die 
Stadtbezirke treten;

  11.  § 58 mit der Maßgabe, dass

   a)  an die Stelle der Wahlbezirke in Absatz 1 
Satz  3 und 4, Absatz  5 Satz  2 und Ab-
satz 6 Satz 1 jeweils die Stadtbezirke tre-
ten und 

   b)  die in Absatz  3 Satz  1 vorgeschriebene 
Niederschrift über die Tätigkeit des Brief-
wahlvorstandes nach dem Muster der An-
lage 19 b aufgenommen wird;

  12.  § 60 Satz 4 mit der Maßgabe,

    dass die Niederschrift über die Tätigkeit des 
Briefwahlvorstandes nach dem Muster der 
Anlage 20 b zu ergänzen ist;

  13.  § 61 mit der Maßgabe, dass

   a)  der Wahlausschuss die Feststellungen 
nach Absatz  3 für jeden Stadtbezirk ge-
sondert trifft, wobei ersetzt werden

     die Feststellungen nach Nummer 4 und 5 
durch die Zahlen der in jedem Stadtbe-
zirk für die Listenwahlvorschläge abgege-
benen Stimmen,

     die Feststellungen nach Nummer 6 und 7 
durch die Feststellungen, wie viele Sitze 
den Parteien und Wählergruppen gemäß 
§ 46 a Absatz 6 und 7 des Gesetzes in Ver-
bindung mit § 33 Absatz 2 und 4 des Ge-
setzes zuzuteilen sind und welche Bewer-
ber gemäß § 46 a Absatz 7 des Gesetzes in 
Verbindung mit § 33 Absatz 6 Satz 1 und 
2 des Gesetzes aus den Listenwahlvor-
schlägen gewählt sind,

   b)   die nach Absatz 5 Satz 1 vorgeschriebene 
Niederschrift über die Feststellung des 
Wahlergebnisses nach dem Muster der 
Anlage 26 b angefertigt wird;

  14.  § 62 Satz 2 mit der Maßgabe, 

    dass an die Stelle der Hinweise nach Num-
mer  3 und 4 der Hinweis tritt, dass ein Be-
werber, der in dem Listenwahlvorschlag als 
Ersatzbewerber für einen anderen Bewerber 
aufgestellt ist, auch als Ersatzbewerber aus-
scheidet, wenn er die Annahme der auf ihn 
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nach der Reihenfolge entfallenen Wahl aus-
schlägt,

  15.  § 67 mit der Maßgabe, dass

   a)   bei der Wiederholungswahl die Stimmbe-
zirke, Wahlräume und Wahlvorstände 
nach Möglichkeit dieselben bleiben sollen 
wie bei der Hauptwahl, es sei denn, dass 
Beanstandungen gegen die Stimmbezirks-
einteilung als begründet anerkannt sind; 
dass jedoch der Wahlausschuss diejenigen 
Veränderungen vornehmen kann, die er 
zur ordnungsmäßigen Durchführung der 
Wahl für erforderlich hält, und

   b)   Absatz 1, mit Ausnahme des Satzes 4, und 
Absatz  4 Satz  3 keine Anwendung fi n-
den.“ 

44.  § 75 Absatz 8 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden die Wörter „sondern und ge-
trennt zu legen und“ durch die Wörter „trennen 
und anschließend jeweils“ eingefügt.

 b)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „Der Schriftführer des Wahlvorstands hat für 
jede Wahl eine besondere Niederschrift zu ferti-
gen.“

45.  § 75 b wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift “ 
durch die Wörter „Geburtsdatum, Geburtsort, An-
schrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder 
Postfach“ ersetzt.

 b)   In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „Tages der 
Geburt“ durch das Wort „Geburtsdatums“ ersetzt, 
das Wort „jedoch“ gestrichen und nach dem Wort 
„Geburtsjahr“ die Wörter „und statt der vollstän-
digen Anschrift sind der Wohnort mit Postleitzahl 
und die E-Mail-Adresse oder das Postfach“ einge-
fügt.

46.  § 75 c wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden das Komma und die Wörter „für 
die Stichwahl das Muster der Anlage 17d“ gestri-
chen.

 b)   In Satz 5 wird nach der Angabe „3“ die Angabe 
„und 4“ eingefügt.

 c)   In Satz  6 die Angabe „4“ durch die Angabe „5“ 
ersetzt.

47.  § 75 d wird wie folgt gefasst:

 „§ 75 d Anwendung einzelner Bestimmungen

 Es gelten

 1.   § 13 Absatz 2 Nummer 8, § 20 Absatz 4, Absatz 7 
Satz 3 und Absatz 8 Satz 3, § 21 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 mit der Maßgabe, 

   dass an die Stelle des Wahlbezirks jeweils das 
Wahlgebiet tritt;

 2.  §  45 Absatz  1, §  46 Absatz  1 und §  48 Absatz  1 
mit der Maßgabe,

   dass an die Stelle des Wahlbezirks jeweils das 
Wahlgebiet tritt;

 3.  § 49 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, 

   dass bei gleichzeitig stattfi ndenden Wahlen mit 
der kommunalen Vertretung jeweils zuerst das 
Wahlergebnis für die Wahl des Landrats und des 
(Ober-) Bürgermeisters festzustellen ist;

 4.  § 53 Absatz 3 mit der Maßgabe, 

   dass die Ergebnisse der Oberbürgermeister- und 
Landratswahlen dem für Inneres zuständigen Mi-
nisterium nach dem Muster der Anlage 24b zu 
übermitteln sind;

 5.  § 58 Absatz 3 Satz 1 mit der Maßgabe,

   dass die Briefwahlniederschrift nach dem Muster 
der Anlage 19c zu fertigen ist;

 6.  § 61 Absatz 3 mit der Maßgabe,

   dass an Stelle der Feststellungen nach den Num-
mern 4 bis 7 die auf die Bewerber jeweils entfal-
lenen Stimmen und der danach gewählte Bewer-
ber festzustellen ist, 

 7.  § 61 Absatz 5 Satz 1 mit der Maßgabe, 

   dass über die Feststellung des Wahlergebnisses 
eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 
26c anzufertigen ist;

 8.  § 75 mit der Maßgabe, 

   dass Absatz  9 keine entsprechende Anwendung 
fi ndet.“

48.  Nach § 75 e wird folgender Abschnitt XI b. eingefügt:

  „XI b. Wahl der Verbandsversammlung des Regional-
verbands Ruhr

 § 75 f Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften

  Für die Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr gelten die Vorschriften des I. bis X. 
sowie des XII. Abschnitts sinngemäß, soweit sich 
nicht aus den §§ 75 g bis 75 o etwas anderes ergibt.

  §  75 g Stimmbezirke, Wahlvorstände, Wahlräume, 
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung

  (1) Da die allgemeinen Kommunalwahlen und die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr am selben Tag stattfi nden (§ 10 Absatz 1 
Satz 2 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 
2004 (GV. NRW. S. 96) in der jeweils geltenden Fas-
sung), müssen in den betroffenen Gemeinden die 
Stimmbezirke, die Wahlvorstände und die Wahl-
räume für diese Wahlen dieselben sein.

  (2) Für die Wahlen nach Absatz 1 wird ein einheitli-
ches Wählerverzeichnis erstellt und zur Einsicht be-
reitgehalten. Der Abschluss des Wählerverzeichnisses 
gemäß § 18 ist für diese Wahlen gemeinsam zu beur-
kunden. 

  (3) Die Wahlbenachrichtigungen für die allgemeinen 
Kommunalwahlen und für die Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr sind mitein-
ander zu verbinden. Der Wahlbenachrichtigung soll 
ein Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines ge-
meinsamen Wahlscheins für die allgemeinen Kom-
munalwahlen und die Wahl der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbands Ruhr nach Anlage 3 bei-
gefügt werden.

 § 75 h Wahlscheine, Briefwahlunterlagen

  (1) Für die allgemeinen Kommunalwahlen und die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr wird ein gemeinsamer Wahlschein nach 
dem Muster der Anlagen 5b und 5c ausgestellt.

  (2) Für die dem gemeinsamen Wahlschein beizufü-
genden Unterlagen gilt in Bezug auf die Wahl der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
§ 20 Absatz 4

 1.  Nummer 1 (Stimmzettel) mit der Maßgabe, 

   dass an die Stelle des Wahlbezirks auf dem 
Stimmzettel für die Wahl der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbands Ruhr das Wahlgebiet 
tritt;

 2.  Nummer 4 mit der Maßgabe, 

   dass ein Merkblatt nach dem Muster der Anlagen 
8b oder 8c beizufügen ist.

   § 75 i Aufforderung zur Einreichung von Listen-
wahlvorschlägen 

  Der Wahlleiter des Regionalverbands Ruhr fordert 
zur Einreichung von Listenwahlvorschlägen für die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr durch öffentliche Bekanntmachung auf. 
Er soll in der Bekanntmachung darauf hinweisen, 

 1.  dass die Wahlvorschläge nach Möglichkeit früh-
zeitig vor dem Stichtag (§ 15 Absatz 1 des Geset-
zes) einzureichen sind, damit etwaige Mängel, die 
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die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
rechtzeitig behoben werden können;

 2.  wie viele Unterschriften die Listenwahlvor-
schläge gemäß § 46 h Absatz 5 in Verbindung mit 
§  46 h Absatz  4 Satz  2 des Gesetzes enthalten 
müssen;

 3.  wo Vordrucke für die Wahlvorschläge zu erhalten 
sind (§ 79) und

 4.  dass Unionsbürger unter den gleichen Vorausset-
zungen wie Deutsche wählbar sind.

  § 75 j Inhalt und Form der Listenwahlvorschläge

  (1) Der Listenwahlvorschlag soll nach dem Muster 
der Anlage 11e beim Wahlleiter des Regionalver-
bands Ruhr eingereicht werden. Er muss enthalten

 1.   den Namen der Partei oder Wählergruppe, die den 
Listenwahlvorschlag einreicht, und

 2.   Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), 
E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsange-
hörigkeit der Bewerber in erkennbarer Reihen-
folge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 46 
h Absatz 3 des Gesetzes sind auch der Dienstherr 
und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesell-
schaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäf-
tigt sind, anzugeben. Er soll ferner Namen und 
Anschriften der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten.

  (2) Soll ein Bewerber in dem Listenwahlvorschlag 
Ersatzbewerber für einen in dem Listenwahlvor-
schlag benannten anderen Bewerber sein (§  46 f in 
Verbindung mit § 16 Absatz 2 des Gesetzes), so muss 
der Listenwahlvorschlag ferner enthalten

 1.   den Familien- und die Vornamen des zu ersetzen-
den Bewerbers und

 2.   die laufende Nummer des Listenwahlvorschlags, 
unter der der zu ersetzende Bewerber aufgestellt 
ist.

  (3) Neben der Unterzeichnung des Listenwahlvor-
schlags nach § 46 h Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes gilt 
für die Unterzeichnung durch Wahlberechtigte nach 
§ 46 h Absatz 5 des Gesetzes (Unterstützungsunter-
schriften) § 26 Absatz 3 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die von einer im Wahlgebiet des Regional-
verbands Ruhr liegenden Gemeinde gemäß § 26 Ab-
satz 3 Nummer 3 zu erteilende Bescheinigung dahin 
zu lauten hat, dass der Unterzeichner in der Ge-
meinde wahlberechtigt ist. Die Unterschriften sind 
auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14d zu er-
bringen, bei Anforderung der Formblätter beim 
Wahlleiter des Regionalverbands Ruhr ist die Be-
zeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. 
Die Prüfung der Gültigkeit von Unterstützungsun-
terschriften obliegt im Wahlgebiet des Regionalver-
bands Ruhr den dortigen Gemeindebehörden. Für 
eine gesonderte Bescheinigung des Wahlrechts ist die 
Anlage 15 zu verwenden. 

 (4) Dem Listenwahlvorschlag sind beizufügen:

 1.   die Erklärung des Bewerbers nach dem Muster 
der Anlage 12d, dass er seiner Aufstellung zu-
stimmt und dass er für keinen anderen Listen-
wahlvorschlag für die Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr seine Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber gegeben hat; die Erklä-
rung kann auf dem Listenwahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 11e gegeben werden,

 2.   eine Bescheinigung einer im Wahlgebiet des Regi-
onalverbands Ruhr liegenden Gemeinde nach 
dem Muster der Anlage 13c, dass der Bewerber in 
der Gemeinde wählbar ist, 

 3.   eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-
sammlung der Partei oder Wählergruppe zur Auf-
stellung der Bewerber mit den nach § 46 f in Ver-
bindung mit §  17 Absatz  8 des Gesetzes vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 9d 
gefertigt, die Versicherungen an Eides Staat sollen 

nach dem Muster der Anlage 10d abgegeben wer-
den, und

 4.   sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 46 
h Absatz 3 des Gesetzes bewerben, eine Beschei-
nigung über ihr Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
sowie ihre ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahllei-
ter dies zur Behebung von Zweifeln für erforder-
lich hält.

  (5) Parteien und Wählergruppen, die in der zum 
Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahl-
periode nicht ununterbrochen in der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land 
im Bundestag vertreten sind und für die die Unterla-
gen gemäß 46 h Absatz  4 Satz  3 des Gesetzes dem 
Bundeswahlleiter nicht vorliegen, haben außerdem 
einzureichen

 1.   den Nachweis, dass der für das Gebiet des Regio-
nalverbands Ruhr zuständige Vorstand nach de-
mokratischen Grundsätzen gewählt ist, und zwar 
durch beglaubigte Abschrift oder eine Ausferti-
gung der bei der Wahl gefertigten Niederschrift 
oder durch die schriftliche Erklärung mehrerer 
bei der Wahlhandlung anwesenden Personen, und

 2.  ihre Satzung und ihr Programm.

  Hat die Partei oder Wählergruppe eine über das Ge-
biet des Regionalverbands Ruhr hinausgehende Or-
ganisation, so gilt § 26 Absatz 5 Satz 3 Buchstabe c.

  (6) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz  3 
Satz 1 in Verbindung mit § 26 Absatz 3 Nummer 3) 
und der Wählbarkeit (Absatz 4 Nummer 2) sowie die 
Beglaubigung von Kopien der beizubringenden Un-
terlagen sind kostenfrei zu erteilen.

  (7) Für die Vorprüfung durch den Wahlleiter des Re-
gionalverbands Ruhr und die Zulassung durch den 
Wahlausschuss des Regionalverbands Ruhr sowie die 
Beschwerdeerhebung an den Landeswahlausschuss 
nach § 46 i Absatz 1 des Gesetzes gelten die §§ 27 bis 
29 entsprechend.

  (8) Der Wahlleiter des Regionalverbands Ruhr macht 
die zugelassenen Listenwahlvorschläge mit den in 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 Halbsatz 1 sowie 
mit den in Absatz 2 bezeichneten Angaben mit Aus-
nahme der Staatsangehörigkeit bekannt. Statt des 
Geburtsdatums ist jeweils nur das Geburtsjahr und 
statt der vollständigen Anschrift sind der Wohnort 
mit Postleitzahl und die E-Mail-Adresse oder das 
Postfach der Bewerber anzugeben. Weist ein Bewer-
ber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist dem Wahl-
leiter nach, dass für ihn im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach den melderechtlichen Vorschriften 
eingetragen ist, ist anstelle von Wohnort mit Postleit-
zahl und E-Mail-Adresse oder Postfach eine Erreich-
barkeitsanschrift, die sich ebenfalls aus der Angabe 
einer Gemeinde mit Postleitzahl und einer 
E-Mail-Adresse oder eines Postfachs zusammensetzt, 
zu verwenden. 

 § 75 k Stimmzettel, Wahlurne 

  (1) Für jede Wahl sind besondere und andersfarbige 
Stimmzettel zu verwenden. Der Stimmzettel für die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr muss sich farblich deutlich von den 
Stimmzetteln für die allgemeinen Kommunalwahlen 
unterscheiden. 

  (2) Für den Stimmzettel der Wahl für die Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr ist das 
Muster der Anlage 17g maßgebend. Er muss so groß 
sein, dass alle Angaben übersichtlich auf ihm er-
scheinen. §  32 Absatz  3 Satz  2 bis 4 und Absatz  6 
gelten entsprechend.

  (3) Der Wahlleiter des Regionalverbands Ruhr setzt 
die Reihen- und Nummernfolge der Parteien und 
Wählergruppen auf dem Stimmzettel für die Wahl 
der Verbandsversammlung gemäß § 46 i Absatz 3 des 
Gesetzes fest. Er stellt den Gemeinden im Wahlgebiet 
des Regionalverbands Ruhr die Stimmzettel für die 
Wahl der Verbandsversammlung rechtzeitig zur Ver-
fügung.
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  (4) Bei der Urnenwahl im Stimmbezirk können für 
die allgemeinen Kommunalwahlen und für die Wahl 
der Verbandsversammlung des Regionalverbands 
Ruhr dieselben Wahlurnen benutzt werden.

 § 75 l Wahlbekanntmachung

  Für die allgemeinen Kommunalwahlen und die Wahl 
der Verbandsversammlung des Regionalverbands 
Ruhr wird vom Bürgermeister eine gemeinsame 
Wahlbekanntmachung veröffentlicht, für die 

 1.   § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 mit der Maßgabe 
gilt, dass darauf hinzuweisen ist,

   dass die allgemeinen Kommunalwahlen und die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Ruhr gleichzeitig stattfi nden;

 2.   § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der Maßgabe 
gilt, dass darauf hinzuweisen ist,

   wie sich die Stimmzettel für die jeweilige Wahl 
durch Farbe und Aufdruck voneinander unter-
scheiden;

 3.  § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 mit der Maßgabe 
gilt, dass darauf hinzuweisen ist, 

   dass der Wähler bei der Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr eine 
Stimme hat, die er durch Ankreuzen einer Liste 
oder durch anderweitige eindeutige Kennzeich-
nung einer Liste auf dem zugehörigen Stimmzet-
tel abgibt;

 4.   § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 mit der Maßgabe 
gilt, dass darauf hinzuweisen ist, 

   dass für die allgemeinen Kommunalwahlen und 
die Wahl der Verbandsversammlung des Regional-
verbands Ruhr nur ein Wahlbrief an den Bürger-
meister abzusenden ist, der einen Stimmzettelum-
schlag mit allen Stimmzetteln und den unter-
schriebenen Wahlschein enthalten muss; und

 5.   §  33 Absatz  2 Satz  2 mit der Maßgabe gilt, dass 
dem Abdruck der Wahlbekanntmachung ist je ein 
Stimmzettel für die jeweils anstehenden Wahlen 
beizufügen.

 § 75 m Ausübung der Briefwahl

  Bei Ausübung der Briefwahl hat der Wähler den 
Stimmzettel für die Wahl der Verbandsversammlung 
des Regionalverbands Ruhr zusammen mit den 
Stimmzetteln für die allgemeinen Kommunalwahlen 
in den blauen Stimmzettelumschlag zu legen. Der 
Stimmzettel-umschlag ist mit dem unterschriebenen 
Wahlschein in den hellroten Wahlbriefumschlag zu 
legen, der bei dem Bürgermeister der Wohnortge-
meinde fristgemäß nach § 26 Absatz 1 des Gesetzes 
eingehen muss.

  §  75 n Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses

  (1) Die Ergebnisse der landesweit durchgeführten 
allgemeinen Kommunalwahlen sind vor dem Ergeb-
nis der Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr zu ermitteln. Bei Verwendung ge-
meinsamer Wahlurnen in den Stimmbezirken sind 
zur getrennt durchzuführenden Zählung der Wähler 
(§ 50) vor Beginn der Auszählung die Stimmzettel für 
die allgemeinen Kommunalwahlen und die Stimm-
zettel für die Wahl der Verbandsversammlung des Re-
gionalverbands Ruhr zu trennen. §  49 Absatz  2 
Satz 1 und § 75 d in Verbindung mit §  49 Absatz 1 
bleiben unberührt.

  (2) Mit der Stimmenzählung für die Wahl der Ver-
bandsversammlung des Regionalverbands Ruhr darf 
erst begonnen werden, wenn die Niederschrift über 
die Gemeindewahl abgeschlossen (§ 49 Absatz 2) und 
die Schnellmeldung erstattet ist sowie die zugehöri-
gen Unterlagen verpackt und versiegelt worden sind 
(§ 75 f in Verbindung mit § 55 Absatz 1).  

  (3) Für die Wahl der Verbandsversammlung des Regi-
onalverbands Ruhr gelten

 1.   §  49 Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle der Zahlen nach den Nummern 4 und 

5 die Zahlen der für die einzelnen Listenwahl-
vorschläge abgegebenen gültigen Stimmen tre-
ten;

 2.   § 49 Absatz 2 Satz 2 mit der Maßgabe, dass der 
Schriftführer des Wahlvorstands eine besondere 
Niederschrift über die Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr nach dem 
Muster der Anlagen 18a oder 18b fertigt;

 3.   §  51 Absatz  1 Nummer  1, Absatz  2 Satz  2, Ab-
satz 4, Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 sowie 
§ 52 Absatz 1 Buchstabe a und b und Absatz 2 
mit der Maßgabe,

   dass an die Stelle der Bewerber jeweils die Lis-
tenwahlvorschläge treten;

 4.  § 53 mit der Maßgabe, dass 

  a)   die Schnellmeldung eines im Wahlgebiet des 
Regionalverbands Ruhr tätigen Wahlvorste-
hers an den Wahlleiter der Gemeinde nach 
Absatz 1 Satz 1 auch das Ergebnis der Wahl 
für die Verbandsversammlung des Regional-
verbands Ruhr im Stimmbezirk enthält, 

  b)   der Wahlleiter der Gemeinde das Ergebnis 
der Wahl der Verbandsversammlung in der 
Gemeinde dem Wahlleiter des Regionalver-
bands Ruhr meldet,

  c)   die Meldung nach Absatz 2 anstelle der An-
gaben nach Satz 2 Nummer 5 die Zahlen der 
für die einzelnen Listenwahlvorschläge abge-
gebenen gültigen Stimmen enthält, und

  d)  Absatz 3 keine Anwendung fi ndet;

 5.   §  55 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 mit der Maß-
gabe, dass der Wahlvorsteher die gültigen 
Stimmzettel nach Listenwahlvorschlägen zu ord-
nen und zu bündeln hat;

 6.   §  58 Absatz  3 Satz  1 und 2 mit der Maßgabe, 
dass der Briefwahlvorstand für die allgemeinen 
Kommunalwahlen und die Wahl der Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr nur 
eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 
19a oder Anlage 19b fertigt, die im Falle seiner 
Zuständigkeit auch für die Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses (§ 60) nach dem Muster der An-
lage 20a oder Anlage 20b zu ergänzen ist;

 7.   §  59 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe, dass die 
Stimmzettel für die Wahl der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbands Ruhr zuletzt ausge-
zählt werden;

 8.  § 61 mit der Maßgabe, dass 

  a)   sich die Prüfung des Wahlleiters einer Ge-
meinde im Wahlgebiet des Regionalverbands 
Ruhr nach Absatz 1 auch auf die Listenwahl 
für die Verbandsversammlung des Regional-
verbands Ruhr im Gebiet seiner Gemeinde 
erstreckt, deren endgültiges Ergebnis er nach 
dem Muster der Anlage 25b zusammenstellt,

  b)   in den Feststellungen des Wahlausschusses 
der Gemeinde nach §  46 j Absatz  1 des Ge-
setzes die Zahlen nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 4 und 5 durch die Zahlen der in der Ge-
meinde für die Listenwahlvorschläge jeweils 
abgegebenen Stimmen ersetzt werden, 

  c)   Absatz  3 Satz  1 Nummer  6 und 7 und Ab-
satz  4 auf den Wahlausschuss einer Ge-
meinde bei der Ergebnisfeststellung für die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr keine Anwendung fi nden,

  d)   über die Feststellung des Wahlergebnisses der 
Wahl der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbands Ruhr in der Gemeinde eine Nie-
derschrift im Sinne des Absatzes 5 nach dem 
Muster der Anlage 26d zu fertigen und vom 
Wahlleiter der Gemeinde unverzüglich an 
den Wahlleiter des Regionalverbands Ruhr zu 
übermitteln ist,

  e)   der Wahlleiter des Regionalverbands Ruhr 
nach den Wahlniederschriften der Wahlaus-
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schüsse der Gemeinden im Wahlgebiet des 
Regionalverbands Ruhr das endgültige Wahl-
ergebnis nach dem Muster der Anlage 25c 
zusammenstellt,

  f)   der Wahlausschuss des Regionalverbands 
Ruhr das endgültige Wahlergebnis für die 
Wahl der Verbandsversammlung feststellt 
und die Verteilung der Sitze unter Berück-
sichtigung von §  46 j des Gesetzes feststellt 
und welche Bewerber aus den Listenwahl-
vorschlägen gewählt sind, und

  g)   die nach Absatz  5 Satz  1 vorgeschriebene 
Niederschrift über die Feststellung des Wahl-
ergebnisses für die Verbandsversammlung 
des Regionalverbands Ruhr nach dem Muster 
der Anlage 26e angefertigt wird;

 9.  § 62 mit der Maßgabe,

   dass an die Stelle der Hinweise nach Satz  2 
Nummer 1 und 2 der Hinweis tritt, dass ein Be-
werber, der in dem Listenwahlvorschlag als Er-
satzbewerber für einen anderen Bewerber aufge-
stellt ist, auch als Ersatzbewerber ausscheidet, 
wenn er die Annahme der auf ihn nach der Rei-
henfolge entfallenen Wahl ablehnt; sowie

 10.  § 67 mit der Maßgabe, dass

  a)   bei der Wiederholungswahl nach §  46 k des 
Gesetzes und Absatz 1 nicht auf Wahlbezirke 
abzustellen ist und die Stimmbezirke, Wahl-
räume und Wahlvorstände nach Möglichkeit 
dieselben bleiben sollen wie bei der Haupt-
wahl, es sei denn, dass Beanstandungen ge-
gen die Stimmbezirkseinteilung als begrün-
det anerkannt sind, und

  b)   bei einer Wiederholungswahl die von den 
neuen Vertretungen gewählten Wahlaus-
schüsse tätig werden.

   § 75 o Nachwahlen

    Betrifft im Wahlgebiet des Regionalverbands 
Ruhr der Hinderungsgrund für die Durch-
führung einer Ratswahl (§  21 Absatz  1 des 
Gesetzes) die Wahl der Verbandsversamm-
lung nicht, fi ndet diese statt. Anderenfalls 
fi ndet auch die Nachwahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr in 
dieser Gemeinde am Tag der Nachwahl des 
Rates statt.“

49.  § 77 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Können sich der Regionalverband Ruhr und 
seine Mitgliedskörperschaften über den Ausgleich 
der Kosten gemeinsam durchgeführter Wahlen 
nicht einigen, entscheidet die für den Regional-
verband Ruhr zuständige Aufsichtsbehörde (§ 22 
des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr) 
nach billigem Ermessen.“

50.  § 78 wird wie folgt gefasst:

  „§  78 Feststellung der Bevölkerungs- und Einwoh-
nerzahlen und der Zahl der Wahlberechtigten

  (1) Die Bevölkerungszahl für die Bestimmung der 
Zahl der zu wählenden Vertreter gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 1 des Gesetzes richtet sich nach der vom Lan-
desbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW) 
halbjährlich fortgeschriebenen Bevölkerungszahl, 
die 42 Monate nach Beginn der Wahlperiode veröf-
fentlicht ist. 

  (2) Die Einwohnerzahl für die Einteilung des Wahl-
gebiets in Wahlbezirke gemäß §  4 Absatz  2 Satz  3 
und 4 des Gesetzes ist nach dem Stand des Meldere-
gisters 42 Monate nach Beginn der Wahlperiode zu 
bestimmen. Als Einwohnerzahl des Wahlbezirks (§ 15 
Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes) gilt die Zahl, die sich 
aus der Teilung der Einwohnerzahl des Wahlgebiets 
gemäß Satz 1 durch die Zahl der Wahlbezirke ergibt.

  (3) Die Zahl der Wahlberechtigten gemäß §  16 Ab-
satz 1 des Gesetzes ist zum letzten Halbjahresstich-
tag, der 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode 
liegt, nach dem Melderegister zu ermitteln. Die Fest-
stellung der Zahl der Wahlberechtigten bei der Er-
mittlung der Wahlergebnisse (§  61 Absatz  3 Satz  1 
Nummer 1) bleibt unberührt.“

51.  § 79 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  1a einge-
fügt:

   „(1a) Der Regionaldirektor des Regionalverbands 
Ruhr beschafft für die Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr

  1.   die Niederschrift über die Aufstellung der Lis-
tenwahlvorschläge nach den Mustern der An-
lage 9d,

  2.   die Versicherung an Eides Statt über die Auf-
stellung der Listenwahlvorschläge nach den 
Mustern der Anlage 10d,

  3.   die Zustimmungserklärung zur Aufnahme in 
den Listenwahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 12d,

  4.   die Bescheinigung der Wählbarkeit nach dem 
Muster der Anlage 13c und

  5.   das Unterschriftenformblatt nach den Mustern 
der Anlagen 14d.“

 b)   In Absatz 2 wird nach der Angabe „1“ die Angabe 
„und 1a“ eingefügt.

 c)   In Absatz 4 werden die Angabe „17 f“ durch die 
Angabe „17g“ und das Wort „vom“ durch die Wör-
ter „von dem für das Wahlgebiet zuständigen“ er-
setzt. 

52.  Dem § 83 wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „ (6) Der Inhalt der nach dem Kommunalwahlgesetz 
und dieser Verordnung vorgeschriebenen öffentlichen 
Bekanntmachungen kann zusätzlich im Internet ver-
öffentlicht werden. Dabei sind die Unversehrtheit, 
Vollständigkeit und Ursprungszuordnung der Veröf-
fentlichung nach aktuellem Stand der Technik zu ge-
währleisten. Statt einer Anschrift ist nur der Wohn-
ort anzugeben. Personenbezogene Daten in Internet-
veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntma-
chungen nach § 30, § 31 Absatz 4, § 72 Absatz 7, § 75 
b Absatz  7 und 75 j Absatz  8 sind spätestens sechs 
Monate nach Bekanntgabe des endgültigen Wahler-
gebnisses, von öffentlichen Bekanntmachungen nach 
§  63 spätestens sechs Monate nach dem Ende der 
Wahlperiode zu löschen.“

53.  Nach § 93 wird folgender § 94 eingefügt:

  „§  94 Übergangsregelung zur Bestimmung der Ein-
wohnerzahl nach § 4 Absatz 2 Satz 3 und 4 Kommu-
nalwahlgesetz

  Für die allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2020 
ist die Einwohnerzahl für die Einteilung des Wahlge-
biets in Wahlbezirke gemäß § 4 Absatz 2 Satz 3 und 4 
des Gesetzes nach dem Stand des Melderegisters 
zum Stichtag 30. April 2019 zu bestimmen. Als Ein-
wohnerzahl des Wahlbezirks (§  15 Absatz  2 Satz  3 
des Gesetzes) gilt die Zahl, die sich aus der Teilung 
der Einwohnerzahl des Wahlgebiets gemäß Satz  1 
durch die Zahl der Wahlbezirke ergibt.“

54.  § 94 wird § 95.

55.  Das Anlagenverzeichnis wird wie folgt gefasst:

Anlagen: 

Anlage 01

Anlage 02

Anlage 03

Anlage 04

Anlage 05a

Anlage 05b

Anlage 05c
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Anlage 06

Anlage 07

Anlage 08a

Anlage 08b

Anlage 08c

Anlage 09a

Anlage 09b

Anlage 09c

Anlage 09d

Anlage 10a

Anlage 10b

Anlage 10c

Anlage 10d

Anlage 11a

Anlage 11b

Anlage 11c

Anlage 11d

Anlage 11e

Anlage 12a

Anlage 12b

Anlage 12c

Anlage 12d

Anlage 13a

Anlage 13b

Anlage 13c

Anlage 14a

Anlage 14b

Anlage 14c

Anlage 14d

Anlage 15

Anlage 16

Anlage 17a

Anlage 17b

Anlage 17c

Anlage 17d (weggefallen)

Anlage 17e

Anlage 17f

Anlage 17g

Anlage 18a

Anlage 18b

Anlage 19a

Anlage 19b

Anlage 19c

Anlage 20a

Anlage 20b

Anlage 21

Anlage 22

Anlage 23

Anlage 24a

Anlage 24b

Anlage 25a

Anlage 25b

Anlage 25c

Anlage 26a

Anlage 26b

Anlage 26c

Anlage 26d

Anlage 26e

56.   Alle Anlagen werden durch die zu dieser Änderungs-
verordnung gehörenden Anlagen ersetzt.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer  50 tritt am 1. November 2020 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2019

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l
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Zweite Verordnung zur Änderung der Gutachter-
ausschussverordnung NRW

Vom 25. September 2019

Auf Grund des § 199 Absatz 2 des Baugesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Gutachterausschussverordnung NRW vom 23. März 
2004 (GV. NRW. S. 146), die zuletzt durch Artikel 8 der 
Verordnung vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 483) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   § 23 Absatz 6 Satz 2, § 24 Absatz 2 Satz 3 und Ab-
satz 3 werden aufgehoben.

2.   In § 25 Absatz 1 werden die Wörter „der Bezirksregie-
rung Düsseldorf“ durch die Wörter „einer Bezirksre-
gierung nach Maßgabe des für die amtliche Grund-
stückswertermittlung zuständigen Ministeriums“ er-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 25. September 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2019 S. 758

311

Verordnung zur Änderung der Verordnung
 zur Übertragung richterlicher Aufgaben in der 

Arbeitsgerichtsbarkeit 
Vom 2. Oktober 2019

Auf Grund des § 20 Absatz 2 und 3 des Rechtspfl egerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 
2013 (BGBl. I S. 778, 2014 I S. 46), die durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 31. August 2013 (BGBl. I S. 3533) eingefügt 
wurden und von denen Absatz 2 durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 11a Absatz 1 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1063), der zuletzt durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 31. August 2013 (BGBl. I S. 3533) 
geändert worden ist, sowie des § 1 Absatz 2 Satz 1 des 
Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 
(GV. NRW. S. 30), der durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. 
NRW. S. 364) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium der Justiz:

Artikel 1

In § 2 der Verordnung zur Übertragung richterlicher 
Aufgaben in der Arbeitsgerichtsbarkeit vom 22. Oktober 
2014 (GV. NRW. S. 678) werden die Wörter „und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2019

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2019 S. 758

Freigabe von Flächen mit ÖVF-Zwischenfruchtanbau 
in 2019

Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 2. Oktober 2019

Auf Grund des § 31 Absatz 4 der Direktzahlun-
gen-Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 
(BGBl. I S. 1690), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 24. September 2019 (BAnz AT 27.09.2019 V1) 
geändert worden ist, wird folgende Allgemeinverfügung 
bekannt gemacht:

Abweichend von § 31 Absatz 3 der Direktzahlungen- 
Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 
(BGBl. I S. 1690), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 24. September 2019 (BAnz AT 27.09.2019 V1) 
geändert worden ist, wird in Nordrhein-Westfalen für 
die Anwendung der Basisprämienregelung im Jahr 2019 
auf Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke, 
die als im Umweltinteresse genutzte Flächen ausgewie-
sen wurden, im Jahr 2019 die Nutzung durch Beweidung 
mit Tieren oder durch Schnittnutzung für Futterzwecke 
zugelassen.

Die Nutzung ist der Direktorin oder dem Direktor der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Lan-
desbeauftragte oder Landesbeauftragter durch das unter 
„https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/
hinweise/futternutzung-oevf.htm“ bereitgestellte und in 
den Kreisstellen der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen erhältliche Formular anzuzeigen.

Die Entscheidungsgründe können während der Dienst-
zeit im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf eingesehen werden.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung in Kraft.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2019

Dr. Jan  D i e t z e l

– GV. NRW. 2019 S. 758
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